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R E I N E R  S C H M I D T

DER GEFORDERTE STAAT * )  * * )

* )  Es handelt s ich um die gekürzte Fassung eines V ortrags, gehalten 
am 14.10.1978 in  Ottobeuren a n lä ß lich  des 100. T re ffens der Be
triebskom m ission der M.A.N.

Erstabdruck in :  Neue J u r is tis c h e  W ochenschrift, Verlag C.H. Beck, 
München, 1980, S. 160 f .  Aufnahme in  dieses Sammelwerk m it freund
l ic h e r  Genehmigung des Verlages.

* * )  Anmerkungen S eite  354

I .  Der S ta a t  in  e in e r  v e rä n d e r te n  Umwelt

In den w estlichen Ind us trie g e se llsch a fte n  laufen mehr a ls  40 % des So

z ia lp ro du k ts  durch d ie  s ta a tlic h e n  Kassen. Trotzdem i s t  d ie  S ta b i l i 

t ä t ,  ja  s e lb s t d ie  L e g it im itä t  unserer demokratischen In s t itu t io n e n  
ins Gerede gekommen. Obwohl den Staaten fü r  d ie  Bewältigung ih re r  ge

wachsenen Aufgaben e in  hochtechn is ie rtes  Instrumentarium zur Verfügung 

s te h t, werden d ie  Stimmen la u te r ,  d ie  im Staat nur noch den tönernen 
Riesen sehen, der vor K ra ft n ic h t mehr lau fen kann. Die Szene w ird  vom 

B ild  des sterbenden Staates bestimmt. Es gehört zwar zur demokratischen 
A llta g s p ra x is , den je w e ilig e n  Zustand a ls  unzureichend zu k r i t is ie r e n ,  

die Veränderung der Bewußtseinslage g r e i f t  aber t ie f e r .  Das Schlagwort 

von der U n reg ie rba rke it t r i f f t  mehr a ls  e in  modisches A llta g s g e fü h l. 

Wenn Regieren können h e iß t, Herr der Bedingungen zu s e in , d ie  das Regie
ren bestimmen, dann i s t  Regieren ta ts ä c h lic h  schw ieriger geworden.

✓

Einer der Gründe h ie r fü r  l ie g t  in  der zunehmenden In te rn a t io n a lis ie 

rung der w e ltw eiten Grundprobleme. Der Meeresboden a ls  das gemeinsame 

Erbe der Menschheit, d ie  R ohstoffknappheit, das Nord-Süd-Gefälle, die 
in te rn a tio n a le n  Währungs- und W irtschaftsproblem e lassen sich nur ge

meinsam lösen. Dies sch läg t zunehmend au f d ie  na tiona le  Substanz durch. 

Die S taatensouverän itä t wurde deshalb schon a ls  Anachronismus bezeich-



-  344 -

net. Wenn auch m it d ieser Formulierung der Entwicklung zu w e it vorge
g r if fe n  w ird , so is t  doch unverkennbar, daß die Souveränität a ls die 
nach innen und außen gerichtete Entscheidungsbefugnis des einzelnen 
Staates im Ansatz heute als begrenzt erscheint. Das m it dem Souveräni
tätsgedanken verbundene P rinzip der Autarkie, das an der Wiege abend
ländischen Staatsdenkens stand, is t  längst durch das Phänomen "Import 
und Verflechtung der Probleme" aufgehoben worden. Für die Bewältigung 
der Interdependenzen fe h lt  noch das geeignete Instrumentarium. Selbst 
ein vergleichsweise so unkompliziertes Problem wie die Bekämpfung des 
in ternationa len Terrorismus konnte bisher nur unzureichend gelöst wer
den. Man denke an komplexere Zusammenhänge. Die Gefahr na tiona ler, su
pranationaler und in te rna tiona le r Manövrierunfähigkeit i s t  dann n ich t 
mehr zu übersehen.

Zu den außenstaatlichen Verflechtungen und Abhängigkeiten kommen n ich t 
minder gewichtige binnenstaatliche Bindungen. H ier is t  an e rs te r S te l
le  der Schwund des Regelungsspielraums durch die Sachgesetzlichkeiten 
der w issenschaftlich-technischen Revolution zu nennen. Schon zu Beginn 
der 60er Jahre hatte SCHELSKY die Ansicht ve rtre ten , im Staat der Ge
genwart und Zukunft könne es bei optimal entwickelten w issenschaftli
chen und technischen Kenntnissen nur noch jew e ils  e i n e  wissen
sch a ftlich  a ls  r ic h t ig  erwiesene Lösung geben. Für den S taatsrechtler 
FORSTHOFF sind an die S te lle  p o lit is c h e r Entscheidungen die m it der In - 
dus triea lis ie rung  einhergehenden technokratischen Verwaltungszwänge ge
tre te n . Die Einigung Europas sei eine Frage der Adm inistration, n ich t 
der P o lit ik  geworden. S icherlich  überschätzen SCHELSKY und FORSTHOFF 
die Bedeutung von Wissenschaft und Verwaltung. Die Verkleinerung von 
Handlungsspielräumen durch Sachzwänge und durch bürokratische Hemmnis
se i s t  aber unübersehbar.

M it der fortschreitenden w irtsch a ftlich e n , technologischen und ku ltu 
re lle n  Entwicklung sind a lle  gese llschaftlichen Leistungen abhängiger 
von in fra s tru k tu re lle n  Vorleistungen des Staates geworden. Ressourcen
verbrauch, Umweltbelastung und Sozialschäden nötigen zur Ergänzung der 
m arktw irtschaftlichen Austauschbeziehungen durch staa tliches E ingreifen.
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Die Zunahme des Lebensstandards führt zur Anhebung des Anspruchsniveaus 

für nicht marktvermittelte Güter und Leistungen. In entsprechendem Um

fang sinkt die Toleranz für Ungerechtigkeiten, die selbst im marktwirt

schaftlichen System unausweichlich sind.

Die genannten Probleme werden auch in den marktwirtschaftlich organi

sierten westlichen Ländern ganz selbstverständlich dem politisch-admi

nistrativen System zur Verarbeitung zugewiesen. Verkehr und Kommunika

tionswesen, allgemeine und berufliche Bildung, Forschung und Technolo- 

gieentwicklung, Gesundheitsvorsorge und Alterssicherung, die Verhinde

rung von regionalen und sektoralen Fehlentwicklungen der Wirtschafts

struktur, von Inflation und Arbeitslosigkeit, die Ernährung, der Umwelt

schutz und die Sicherung der Meinungsvielfalt im Pressewesen sind in 

einer unumkehrbaren Entwicklung zu staatlichen Aufgaben geworden, bei 

denen nicht mehr das Ob, sondern allenfalls noch das Wie der Aufgaben

erfüllung in Frage steht

Noch mehr als von Wissenschaft, Technik und Bürokratie werden die poli

tischen Steuerungsfunktionen von einem zunehmenden sozialen Immobilis- 

mus bedroht. Die Dispositionsmasse der öffentlichen Haushalte schwin

det zusehends, weniger als 10 % des HaushaltsVolumens ist wegen beste

hender gesetzlicher Bindungen überhaupt noch disponibel. Die Wahrung 

des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, dem Gesetzgeber von der Ver

fassung aufgegeben, ist nicht mehr aufrechtzuerhalten, wenn aus politi

schen und sozialen Gründen die Prioritäten zugunsten von Voll- oder so

gar Oberbeschäftigung und zu Lasten der Preisstabilität gesetzt werden. 

Der Gewöhnungseffekt eines Anspruchsdenkens läßt politische Handlungs

spielräume bis zur Unkenntlichkeit schrumpfen. Dieser Prozeß hat seine 

Gründe auch in der opportunistischen Anpassung der Verantwortlichen 

in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft an allgemeine Trends. Während 

beispielsweise zur Zeit der Hochblüte der sozialen Marktwirtschaft Ar

beitslosigkeit in Höhe von 3 - 4 % als Normalquote hingenommen und in 

'der Volkswirtschaftslehre als Vollbeschäftigung angesehen wurde, wer

den heute entsprechende Zahlen zur sozialen Katastrophe hochstilisiert. 

Zur angemessenen Lösung des Problems, zur Bekämpfung von Struktur-
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schwächen der Wirtschaftsordnung m it marktkonformen M itte ln  und zur 
Hinnahme der darüber hinausgehenden A rb e its lo s ig ke it a ls  unausweich
lic h  fe h lt  der po litische  Mut, obwohl das Netz der Sozialversicherung 
inzwischen so d ich t geknüpft i s t ,  daß sich v ie lfach  A rbe it kaum mehr 
zu lohnen scheint. Wer wagt schon, die gewählten, so populären Lösun
gen, nämlich die Oberführung notleidender Betriebe auf den Staat, an
zugreifen, obwohl doch auf der Hand l ie g t ,  daß hierdurch das Problem 
der A rb e its lo s ig ke it gesamtwirtschaftlich gesehen vergrößert w ird . Die 
Oberforderung unseres Staates is t  n ich t nur ein systembedingtes, in der 
Natur der Dinge liegendes Phänomen, sie is t  auch in der ch a ra k te rli
chen, te ilw e ise auch in der in te lle k tu e lle n  Oberforderung der p o l i t i 
schen Akteure begründet.

Zur Beengung s ta a tlich e r Entscheidungsspielräume tragen auch die Ver
bände be i. Die Verteilung p o lit is ch e r Entscheidungen zwischen dem 
S taat, den Inhabern der Tarifautonomie, Groß-Investoren und anderen 
gesellschaftlichen Kräften is t  eine neue Form der Gewaltenteilung und 
könnte bei Verlust von Kompromiß- und Loya litä tsbe re itscha ft der ge
nannten gesellschaftlichen Großgruppierungen zu staatlichen Auszeh
rungserscheinungen führen. Genügend Ansätze hierzu sind bereits zu 
sehen. Der s taa tliche  Geltungsanspruch weicht vor dem Verbandsdruck 
zurück, Staatsrecht w ird durch Vertragsrecht abgelöst, n ich t repräsen
t ie r te  oder w irts c h a ft lic h  schwache Gruppen bleiben auf der Strecke.

I I .  S ä k u la r is ie ru n g s v o rg ä n g e  a ls  K r is e n e rk lä ru n g

Die staatlichen Schwächesympotme sind m it dem Zusammenwachsen der 
Staaten und m it dem Anwachsen der Ansprüche der Staatsbürger noch 
n ich t e rk lä r t . Man muß h ie r t ie fe r  fassen. Ich tre f fe  mich m it neueren 
Erkenntnissen der P o lito lo g ie , wonach die Zerstörung oder die Ausblen
dung der Transzendenz als Rahmenkategorie des Politischen fü r die e in
schneidendste Veränderung in unseren Grundvoraussetzungen angesehen 
w ird . Die Demokratie i s t ,  wie ein namhafter amerikanischer Wissenschaft
le r  (SAMUEL H. BEER) fo rm u lie rte , eine "remarkably empty doc trin ". Die
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Demokratie le b t g e is tig  von den Restbeständen vormoderner Werte; in 
sich se lbst en thä lt s ie keinen verbindenden neuen Gedanken mehr. Ein 
S taat, der glaubt, re lig iö se  Vorstellungen als e in se itig e  Ideologie 
h in te r sich lassen zu können, wird s innentleerte r und a n fä ll ig e r . Ich 
möchte h ie r n ich t etwa die weltanschauliche N e u tra litä t unseres Staa
tes in  Frage s te lle n . Es so ll aber doch ins Bewußtsein gerufen werden, 
daß der Staat als Verkörperung einer s it t l ic h e n  Ordnung von der R e li
gion le b t. "Der harte Kern a l le r  s it t l ic h e n  Ordnungen sind nun einmal 
die re lig iösen  Vorstellungen", fo rm ulie rte  HENNIS, ein konservativer 
Polito loge. Moral ohne Religion w ird flach  und banal, so hat dies der 
Marxist BLOCH ausgedrückt. Die Religion in ih re r Funktion als Wertpro
duzent is t  unverzichtbar; diese Erkenntnis is t  o ffe n s ich tlich  unabhän
gig vom weltanschaulichen Standpunkt.

I I I .  S ta a tszw e cke , S taa tsau fgaben  und de r F o r t s c h r i t t s 
gedanke

Für die Überlastung des po litischen Systems können v ie le  Faktoren ge
nanntwerden: die gewachsene Zahl von Aufgaben, die dem Staat Überbür
det werden, organisatorische Mängel im Bereich der po litischen In s t i
tu tionen, unterschiedliche Interessenlagen gese llscha ftlich  starker 
Gruppen, die Führungsschwäche der Amtsträger und v ie le  andere mehr. 
Den S taatsrechtler in te re s s ie rt, ob sich auch die Staatszwecke vermehrt 
haben, die den S taatsbegriff bestimmen. Es geht h ie r keineswegs um e i
ne b e g riff lic h e  S p ie le re i. Unter Staatsaufgaben versteht man die Fülle  
dessen, was die po litischen Systeme nachweisbar zum Gegenstand ih re r 
Entscheidung machen. Unter Staatszwecken dagegen w ird die V ie l fa l t  der 
Staatsaufgaben abstrah ie rt zusammengefaßt. In den Staatszwecken l ie g t  
die Begründung fü r die Staatsaufgaben. Nur die Staatsaufgaben können 
a ls le g it im  anerkannt werden, die sich deduktiv aus den Staatszwecken 
able iten lassen. Ließe sich eine Vermehrung, eine Ausweitung der Staats
zwecke fe s ts te lle n , dann läge h ie rin  auch eine Erklärung fü r  d ie Aufga
benvermehrung. Dies is t  jedoch n ich t der F a ll.  Die Staatszwecke sind 
weitgehend unverändert geblieben. Der Rechtszweck und der S icherhe its-
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zweck, die Wahrung des inneren und des äußeren Friedens, der Wirt

schafts- und Sozialzweck, der Kulturzweck, sie alle haben lange Tradi

tion und wurden vom modernen Staat eher mit Einschränkungen übernom

men. Die Aufgabenvermehrung ist also sicherlich nicht auf eine Infla

tionierung der Staatszwecke zurückzuführen. Sie scheint vielmehr auf 

der staatlichen Bereitschaft zu beruhen, alle Aufgaben innerhalb der 

genannten Zwecke zu Übernehmen. Der staatlichen Allzuständigkeit ent

spricht ein Anstrengungsverzicht nichtstaatlicher Kräfte. Nicht aber 

dieser sozialpsychologische Faktor bringt uns die Erklärung für die Auf

gabenflut, sondern vielmehr die Übernahme des traditionellen Prinzips 

der Allzuständigkeit durch den modernen Staat und seine Auffüllung mit 

ehemals religiösen Vorstellungen. Der Politologe MATZ hat den Staat 

zu Recht als Organisator säkularisierter religiöser Energien bezeich

net. Unter zwei Stichworten soll dies näher erläutert werden: Fort

schrittsglaube und staatliche Glücksgarantie.

Der Fortschrittsgedanke ist ein Erbe der christlichen Theologie. Auch 

wenn progressive Denker wie ADORNO heute den Fortschritt im Entsetzen 

enden sehen, ist unverkennbar, daß die praktische Politik von der Fort

schrittsideologie bestimmt wird. Mit der Umwandlung jenseitiger Heils

erwartungen in eine diesseitige Programmatik weltlichen Glücks wurden 

ungeheure Energien frei, die sich beispielsweise in den Wünschen nach 

wirtschaftlichem Wachstum, vermehrtem Konsum sowie verbesserten Techno

logien niederschlagen. Der Mensch, der an die Stelle Gottes getreten 

ist, wurde als Organisator und Herr der Geschichte für den Fortschritt 

verantwortlich. Für die Übernahme seiner Last bot sich der Staat an, 

der sich als wirkungsvollster Gestalter der Geschichte erwiesen hatte. 

Ihm wird die Verfügung über die wesentlichen menschlichen, wirtschaft

lichen und technischen Kräfte zugebilligt, er ist zum Garanten des 

Fortschritts prädestiniert. Allerdings: Je umfassender die ihm zuerkann

te Aufgabe, desto schwieriger wird ihre Bewältigung.

Der Staat ist nicht nur zum Fortschrittsträger, sondern auch zum Garan

ten des persönlichen Glücks geworden. Religiöse Bedürfnisse suchen ih

re Befriedigung nicht mehr in der Religion selbst, sondern im diessei-
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tigen Bereich. Wenn der Staat nicht mehr Garant sittlicher Nonnen ist, 

womit nicht bestirmite religiöse Nonnen gemeint sind, wenn er vielmehr 

zum technischen Dienstleistungsbetrieb herabgestuft wird, dann hat 

dies eine höchst brisante Krisenanfälligkeit zur Folge. Denn jedes 

kleinere Versagen, jede enttäuschte Erwartung, jede Wohlfahrtseinbuße 

wird als nicht mehr kompensierbare Katastrophe erlebt. Wenn die Außen

bestimmung des Menschen im Wohlstandserlebnis und in der Wohlstands

förderung liegt, dann hört die Identifizierung mit dem Staat auf, wenn 

dieser als Wohlfahrtsgarant versagt. Oder anders: Es ist unbezweifel

bar, daß der Abbau von Religion und auf ihr beruhender gesellschaftli

cher Institutionen die Labilität politischer Systeme fördert. Der Staat 

als Träger, als Ersatz verinnerlichter Werte, wird zum hochempfindli

chen Gebilde. Ein Beispiel hierfür aus SOLSCHENIZYNS berühmter Harvard- 

Rede: Als an der Ostküste der USA die Stromversorgung zusammenbrach 

und die Lichter ausgingen, da setzte das große Plündern ein. SOLCHENIZYN 

dient dies als Beweis für die Zivilisation in den westlichen Gesellschaf

ten, die nur Tünche über dem wahren Zustand sei: homo homini lupus.

Durch das Glück als politisch zu lösender Aufgabe könnt auf den Staat 
ein Druck von Hoffnungen, Erwartungen und Ansprüchen zu. Glück wird 

areligiös nur noch in den Kategorien von gesellschaftlichen Positionen, 

Ansehen, Macht usw. verfolgt. Die Glückserwartung, vor allem in der 

Verbindung mit dem Fortschrittsgedanken und mit den Postulaten der Si

cherheit, Freiheit und Gleichheit überfordert den Staat. Politik steht 

so unter dem fortwährenden Druck, objektiv unerreichbare Staatsziele 

nicht verwirklichen, utopische Ansprüche nicht erfüllen zu können. Zu

sätzliche Schwierigkeiten entstehen, weil die Unerreichbarkeit von Wün

schen der technizistischen Auffassung von Politik widerspricht. Die 

Glücksbedürfnisse scheinen realisierbar; in Analogie zur Technik scheint 

auch in Politik und Gesellschaft alles machbar zu werden. Die Planungs

hypertrophie ist nur ein Niederschlag dieses Mißverständnisses. Politik, 

die sich als Anspruchsbefriedigungsmaschine versteht, verfehlt ihre 

eigentliche Aufgabe: die Vermittlung von Normen für gesellschaftliches 

Zusammenleben.
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Als Z w i s c h e n e r g e b n i s  is t  festzuhalten: Regieren is t  
in den westlichen Demokratien schwerer geworden. Der Import von Proble
men, innenpolitischer Immobilismus, Führungsschwächen von Amtsträgern 
und andere Faktoren bieten aber fü r das Schwerregierbarkeitsphänomen 
keine ausreichende Erklärung, zumal eine Vermehrung der Staatszwecke 
n ich t fe s ts te llb a r is t .  Das Anwachsen der Aufgaben im modernen Staat 
is t  vielmehr vor allem auf einen umfassenden Säkularisierungsprozeß 
zurückfiihrbar: Der Staat hat als w e ltliche  Gegenkirche soziale Ansprü
che zu e rfü lle n , emotionale Sehnsüchte zu befriedigen und Glück zu e r
möglichen. Dies fü h r t zu permanenter Überlastung, die durch eine Er
wartungshaltung geste igert w ird , nach der n ich t nur im Bereich von Wis
senschaft und Technik, sondern auch in  dem von Gesellschaft und P o lit ik  
a lles  "machbar" scheint.

IV. D ie S teuerung des g e s e l ls c h a f t l ic h e n  Prozesses durch 
das Recht

Den Staatsrechtslehren hat zu in te ressie ren, ob und inwieweit die dar
g e s te llte  pathologische S itua tion  durch das Recht, insbesondere durch 
das Verfassungsrecht, ko rrig ie rba r is t .  Ausgangspunkt a l le r  Überlegun
gen muß die O ffenheit, die Weite von Verfassungsbestimmungen sein. Die 
Verfassung is t  nur eine rech tliche  G r u n d  Ordnung des Gemeinwe
sens. Sie bestimmt die L e itp rin z ip ie n , nach denen sich po litische  Ein
h e it b ild e t und nach denen s taa tliche  Aufgaben wahrgenommen werden so l
len. Die Verfassung h ä lt eine Reihe von Verfahrensregeln b e re it, nach 
denen K onflik te  ausgetragen werden sollen und p o litisch e  Macht gebän
d ig t w ird . Sie b ie te t aber nur wenig g r i f f ig e  m a te rie lle  Anhaltspunkte 
fü r die Bestimmung dessen, was dem Staat und was dem Bürger zukommt. 
Die Zuerkennung der klassischen F re ih e its - und Eigentumsrechte an den 
Bürger und deren Anreicherung m it e iner sozialen Komponente is t  nur ein 
Grobraster fü r die Abgrenzung von staa tlichen Aufgaben e inerseits und 
gese llschaftlichen Selbstregulierungschancen andererseits. Auch die So
zia ls taa tsk lause l h i l f t  n ich t w e ite r. Die Formulierung des Grundgeset
zes: Die Bundesrepublik is t  ein demokratischer und s o z i a l e r
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Bundesstaat, gewinnt erst durch den Gesetzgeber Leben. Er muß die so

ziale Ordnung gestalten, wobei ihm die Verfassung großen Spielraum 

beläßt. Sicherlich läßt sich der verfassungsrechtliche Datenkranz durch 

sachkundige Interpretation verdichten, wobei der Wissenschaft und dem 

B V e r f G besondere Bedeutung zukommen, nicht aber läßt sich er

reichen, was in unserem Zusammenhang allein entscheidend wäre: die nor

mative Erschließung einer verbindlichen Staatsaufgabenlehre. Der Staat 

des Grundgesetzes darf im Grundsatz diejenigen Aufgaben an sich ziehen, 

die er erfüllen will. Er ist dabei zwar an zahlreiche formelle und ma

terielle Bestimmungen gebunden - die Verfassung sagt uns aber nicht, 

ob die Müllverbrennung durch die Kommunen oder durch private Unterneh

men vorgenommen werden soll, sie sagt uns auch nicht, wo die Grenzlinie 

zwischen öffentlicher und privatrechtlicher Organisation des Gesund

heitswesens verläuft. Gewiß lassen sich auch manche Abgrenzungsfragen 

mit der Rechtsordnung lösen. Das Grundgesetz will eine privatwirtschaft

liche Ordnung und es setzt der Vergesellschaftung Schranken. Trotzdem 

bleibt die Erkenntnis richtig, daß sich die festgestellten staatlichen 

Oberlastungserscheinungen nicht primär aus der Verfassung lösen lassen. 

Das, was der Staat tun oder lassen soll, ist vorrangig eine Frage der 

politischen Gestaltung, nicht der rechtlichen Interpretation. Die ver

hängnisvolle Neigung der westlichen Industriegesellschaften, gesell

schaftliche Sachverhalte zu juridifizieren, Rechtsnormen an die Stelle 

verinnerlichter Werte zu setzen, trägt zur Überlastung des Systems bei 

und verschiebt Probleme auf die falsche Ebene, nämlich auf die Ausle

gung der Verfassung, deren Konfliktlösungskapazität überschätzt wird.

V. Die Grenzen für eine Therapie

Die Therapie läßt sich nicht aus dem Recht, zumindest nicht aus dem 

Verfassungsrecht deduzieren. Das Recht ist aber zur Durchführung einer 

Gegenstrategie einsetzbar. Wie diese aussehen könnte, soll im folgen

den exemplarisch vorgeführt werden. Zuvor ist aber zu klären, ob es 

sich bei der Frage nach der Regierbarkeit unseres Staates nicht nur 

um das übertriebene Geschwätz kritischer Intellektueller handelt.
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Ein Vergleich mit der Weimarer Republik, ein Vergleich mit den wirt

schaftlichen und politischen Verhältnissen in unseren westlichen Nach

barstaaten läßt den von mir geschilderten Patienten plötzlich als recht 

gesund erscheinen. Auch der Eindruck, den ein fairer Betrachter der 

Bundesrepublik von außen gewinnt, ist nicht falsch: ein Land mit recht 

gut funktionierenden demokratischen Institutionen, mit einer leistungs

fähigen Wirtschaftsordnung und mit einem vorzeigbaren sozialen Sicher

heitssystem. Dennoch: Wenn sich die heute bereits feststellbaren Ein

flußfaktoren fortentwickeln, könnte sich dies schnell ändern. Die man

gelnde sozialpsychologische Krisenverarbeitungskapazität in der Bundes

republik wird Fehlentwicklungen beschleunigen, die für einen kritischen 

Betrachter unserer Staats- und Gesellschaftsordnung unübersehbar sind.

Die notwendige richtungsändernde politische Neuorientierung kann nicht 

einfach herbeizitiert werden. “Was bleibt, ist jene Geduld, die aus 

dem Wissen und den Dimensionen epochaler geschichtlicher Entwicklungen 

erwächst und uns lehrt, auf neue geistige Impulse, ja nichts geringe

res als eine neue ‘Weltanschauung* im eigentlichen Sinne des Wortes 

zu warten."

Die Möglichkeiten und die Grenzen einer Reform sollen an einem Beispiel 

demonstriert werden, an der Gesetzesflut. Das Anschwellen unserer Ge

setzblätter läßt sich eindrucksvoll mit Zahlen belegen. Die Klagen 

über den Gesetzgebungsoutput sind inzwischen schon zum Gemeinplatz ge

worden, sind aber dadurch nicht weniger berechtigt. Die Qualität unse

rer Gesetze hat entsprechend nachgelassen. Sie scheinen in der Mehr

zahl aus der Montagsproduktion zu stammen. Man könnte sich zynisch mit 

der neueren Erkenntnis von Politologen und Verwaltungswissenschaftlern 

trösten, wonach die Regelungsüberlastung durch Normüberflutung neue 

Freiräume schafft. Die Unübersichtlichkeit des Bestands an Gesetzen, 

Rechtsverordnungen, Durchführungsbestimmungen, Ministerialentschlie

ßungen und dergleichen ist inzwischen nämlich so groß, daß die Steuer

barkeit der Verwaltung durch Gesetze nicht mehr gewährleistet ist. Sie 

kann für jede ihr vernünftig erscheinende Handlung oder Unterlassung 

aus dem großen Angebot nach Belieben eine Norm auswählen; das System
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ist undurchschaubar geworden. Der Preis für diese neue Freiheit der 

Verwaltung ist aber zu hoch. Er besteht in Willkür bei der Gesetzes

anwendung, Unsicherheit bei den Rechtssuchenden und nachlassenden 

Steuerungsmöglichkeiten des Gesetzgebers. Eine Reform müßte den Norm

bestand entstrüppen, vereinfachen, reduzieren, aber inner im Bewußt

sein, daß das Gesetz eine große Errungenschaft ist, weil mit ihm der 

demokratische Gesetzgeber, und nur er, über staatliche Leistungen und 

über notwendige Eingriffe verfügt. Ginge dagegen die Reform zu weit, 

entschlösse man sich zu einem Kahl schlag von Gesetzen, dann begünstigte 

dies ebenfalls Willkür: Die Verwaltung könnte normfrei, beliebig und 

weitgehend unkontrollierbar handeln. Schließlich ist zu bedenken, daß 
die Gesetzesflut Ausdruck eines Anspruchs- und Gerechtigkeitsdenkens 

ist, daß sich zu Recht nicht mehr mit Pauschallösungen zufrieden gibt, 

sondern Einzelwohl-, zumindest Gruppenwohlgerechtigkeit anstrebt. Nur 

die Hypertrophie bei der Ausdifferenzierung von Gesetzen, nicht deren 

Berücksichtigung von konkreten Lagen ist also anzuprangern.

VI. Resümee

Der Staat ist nicht nur gefordert, er ist auch überfordert. Wem die 

Grundthese von der Säkularisierung, vom Staat als dem Garanten des per

sönlichen Glücks zu kühn ist, dem sei entgegenzuhalten, daß sie, wenn 

auch in abgewandelter Form, teilweise von Praxis und Wissenschaft ge

teilt wird. Bundeskanzler SCHMIDT hat bei einem Treffen der vier höch

sten Repräsentanten unseres Staates nach einer Meldung in der FAZ 

geäußert, der wahre Grund allen Unbehagens sei doch gar kein politi

scher und sozialer: "In Wirklichkeit fehlt die religiöse Bindung". 

Der Politologe SONTHEIMER sieht unsere Gesellschaft von zwei gegen

sätzlichen Grundeinstellungen geprägt. Die rationalisierte Welt der 

Arbeit, Technik und Wissenschaft, auf der Produktivität und Leistungs

fähigkeit unserer Wirtschaftsordnung beruhe, sehe sich zunehmend mit 

Einstellungen konfrontiert, die den bürgerlich-rationalen Werten der 

kapitalistischen Gesellschaft und der mit ihr verbundenen puritanischen 

Ethik widersprechen. Der amerikanische Soziologe BELL spricht von ei-
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nem “hedonistischen Durchbruch" in den letzten Jahren. Die Idee einer 

möglichst ungehemmten Selbstverwirklichung des Menschen, die Emanzi

pation, die Befreiung von allen Beschränkungen sei zum neuen Lebens

gefühl geworden - zu einem Lebensgefühl, das ins Leere fällt, weil es 

keinen Halt mehr findet. Das, wovon man sich emanzipieren könnte, ist 

allmählich aufgebraucht. Schrankenloser Hedonismus und sozialer Utopis

mus sind die Erscheinungsformen eines umfassenden kulturellen Wandlungs

prozesses, der sicher nicht als Ganzes zu steuern ist. Der Frankfurter 

Philosoph WERNER BECKER betonte unter Berufung auf den großen libera

len Nationalökonomen HAYEK beim Weltkongreß für Philosophie zu Recht, 

daß die liberale Demokratie nur um den Preis eines im ganzen nicht ge
planten Fortschritts zu haben sei: "Der technisch-wirtschaftliche Fort

schritt läßt sich nicht als Ganzes lenken und steuern; und zwar gerade 

dann nicht, wenn er als Ganzes wirksam ist, d.h., wenn er eine Zivili

sation wie die unsere total durchdringt".

Nicht in großen Weltmodellen liegt das Heil, sondern in der Einsicht, 

daß die Voraussetzungen unseres staatlichen Zusammenlebens, die geistig

sittliche Grundhaltung des Individuums, vom Staat nicht hergestellt 

oder ersetzt, sondern von ihm nur vorausgesetzt werden kann. Zu tun 

bleibt genug. Es geht um nicht weniger als um die Erneuerung eines gei

stigen Bewußtseins, dem die Grenzen des Machbaren in Technik, Wirt

schaft und Recht deutlich bleiben. Fortschritt läßt sich auch und gera

de unter dieser Prämisse fördern. Der Titel meiner Ausführungen könnte 

dann unverändert bleiben: Der Staat bliebe gefordert, er wäre nicht 

überfordert.
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